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„Ehe für alle“ – klingt gut und einladend, es wird
niemand „diskriminiert“, es gelten gleiche Rech-
te für alle, niemandem wird etwas weggenom-
men. Und wenn Menschen dauerhaft Verantwor-
tung füreinander übernehmen, ist das doch wert-
voll und verdient Unterstützung, unabhängig
davon, ob es sich um eine hetero- oder homose-
xuelle Beziehung handelt. Wo also  ist das Pro-
blem?

In diesem Beitrag möchte ich zunächst darle-
gen, was aus christlicher Sicht zur Ehe gesagt
werden kann und anschließend die Argumente
untersuchen, die spezifisch von kirchlicher Seite
für die „Ehe für alle“ vorgebracht werden. Im
zweiten Teil soll es um Argumente gehen, die un-
abhängig von christlicher Dogmatik und Ethik in
der Diskussion über die „Ehe für alle“ (Efa) vor-
herrschen: Wie begründen die Befürworter die Efa
und aus welchen Gründen lehnen sie ihre Geg-
ner ab? In einem dritten Teil werden einige Kon-
sequenzen erörtert.

1. „Ehe für alle“ aus christlicher

Sicht

Beim Thema „Ehe“ fängt man aus christlicher
Sicht am besten buchstäblich bei Adam und Eva
an. Nach dem biblischen Schöpfungszeugnis
schuf Gott den Menschen als Mann und Frau,
beide zusammen zu seinem Bilde (1. Mose 1,27),
unterschiedlich – nicht nur körperlich, sondern
auch in ihrem Fühlen, Denken und Handeln. Das
unterstreicht 1. Mose 2, wo gesagt wird, dass die
Frau als „passende Entsprechung“ zu Adam ge-
schaffen wurde. Die Frau ergänzt den Mann im
Sinne einer Gleichstufigkeit und Gleichwertig-
keit.1 Auch wird die Unterschiedlichkeit von An-
fang an betont, die schon vor dem Fall schöp-
fungsmäßig vorgegeben ist. Beide werden mit
einer bipolaren Sexualität ausgestattet: „Er schuf
sie männlich und weiblich.“ 1. Mose 2,18.20 bringt
die Zuordnung und das Miteinander der beiden
Geschlechter zum Ausdruck: Der Mann ist hilfs-
und ergänzungsbedürftig; „es ist nicht gut“, dass
Adam allein ist.2 Der Mann ist unvollständig und
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bedarf eines passenden Gegenübers. Die wunder-
hafte Erschaffung Evas nicht aus Staub (wie bei
Adam), sondern aus der „Seite“ (wahrscheinlich
aus der Herzgegend) bringt zum Ausdruck, wie
wesensverwandt beide sind. Der abschließende
Jubelruf Adams in 2,23 und 2,24 bestätigt, wie
großartig Gottes Idee der Ehe ist, die hier einge-
setzt wird.

Die Unterschiedlichkeit von Mann und Frau
ist also schöpfungsmäßig gegeben, es handelt sich
um eine geschöpfliche Grundtatsache, und so ist
auch die Ehe zwischen Mann und Frau von Gott
als Grundordnung eingesetzt worden. Jesus be-
stätigt dies nach dem Zeugnis der Evangelien
ausdrücklich und uneingeschränkt mit Verweis
auf die Heilige Schrift (Mt 19,4-5: „Habt Ihr nicht
gelesen?“) und zitiert sinngemäß aus 1. Mose 1
und wörtlich aus 1. Mose 2. Es geht in Mt 19,3ff.
zwar um die Frage der Ehescheidung, aber Jesus
begründet die Antwort auf die ihm gestellte Fra-
ge mit Verweis auf den Anfang und bekräftigt
damit, dass die Unterschiedlichkeit von Mann
und Frau geschöpfliche Realitäten sind und dass
die Ehe von Gott selber am Anfang eingesetzt
wurde. Entscheidend ist hier die Grundhaltung
Jesu zur (damals gegebenen) Heiligen Schrift, die
er als Autorität anerkennt.

Paulus geht noch weiter: Auch er zitiert 2.
Mose 2,24 und nimmt die Ehe von Mann und Frau
als Bild für die Beziehung zwischen Christus und
der Gemeinde (bzw. Kirche). So wie Christus die
Kirche geliebt und sich für die hingegeben hat,
so sollen Männer ihre Frauen lieben (Eph 5, 25).
Das darf den Männern durchaus zu denken ge-
ben, und Paulus wiederholt das sinngemäß in V.
29. Dieser Vergleich macht nochmals klar: So wie
Christus und seine Kirche lebenslang in einer Lie-
bes- und Treuebeziehung zusammengehören, so
auch Mann und Frau in der Ehe. Wir befinden
uns hier im Zentrum dessen, was die christliche
Lehre und Botschaft ausmachen: Schöpfung und
Erlösung (hier: die Hingabe Jesu an die Kirche,
wie Paulus es formuliert).

Folgen wir der Heiligen Schrift, ist also klar:
Die Ehe ist ausschließlich eine auf lebenslange
Treue angelegte Verbindung zwischen einem
Mann und einer Frau. Der Theologe Wolfhart
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Pannenberg schreibt dazu: „Denn eine Kirche, die
sich dazu drängen ließe, homosexuelle Betätigung
nicht mehr als Abweichung von der biblischen
Norm zu behandeln und homosexuelle Lebens-
gemeinschaften als eine Form persönlicher Lie-
besgemeinschaft neben der Ehe anzuerkennen,
eine solche Kirche stünde nicht mehr auf dem
Boden der Schrift, sondern im Gegensatz zu de-
ren einmütigem Zeugnis. Eine Kirche, die einen
solchen Schritt tut, hätte darum aufgehört, evan-
gelische Kirche in der Nachfolge der lutherischen
Reformation zu sein.“3

Einwände
Trotz dieses klaren biblisch-exegetischen Befun-
des werden von kirchlicher Seite Argumente für
eine „Ehe für alle“ (Efa) angeführt, die nachfol-
gend genannt und bewertet werden sollen.

Zunächst fällt auf, dass auf die Schöpfungs-
texte meist gar nicht eingegangen wird, obwohl
es für einen Christen in dieser Frage kaum eine
grundsätzlichere Begründung als die geschöpf-
liche Wirklichkeit geben kann. Stattdessen wird
auf das Liebesgebot Jesu und auf heutige Kennt-
nisse über Homosexualität verwiesen und der
Begriff „Ehe“ wird mit neuem Inhalt gefüllt. So
seien „Vertrauen, Verlässlichkeit und die Über-
nahme von Verantwortung in der Gestaltung
menschlicher Beziehungen von zentraler Bedeu-
tung“ und dafür biete die Ehe beste Vorausset-
zungen, heißt es in einer Stellungnahme der
EKD, in der die Efa gutgeheißen wird. Damit
werde die Bedeutung der Ehe zwischen Mann
und Frau nicht geschmälert, sondern unterstri-
chen.4 Matthias Hestermann vom Gesprächs-
kreis „Offene Kirche“ der Evangelischen Landes-
kirche in Württemberg nimmt ebenfalls Bezug
auf eine lebenslange Verantwortung, die Men-
schen füreinander übernehmen, daher sei eine
Home-Ehe gerechtfertigt.5 Mit solchen Argu-
mentationen wird jedoch „Ehe“ grundlegend
neu definiert – darauf soll weiter unten eigens
eingegangen werden.

Weiter wird argumentiert, man müsse die Bi-
bel von ihrer Mitte her verstehen, dazu gehöre,
dass Jesus niemanden ausgrenzen wolle.6 Die
Befürworter der Efa betonen in diesem Zusam-
menhang, dass Jesus Christus die Liebe über das
Gesetz gestellt habe7, aus zentralen biblischen
Geboten ergebe sich „der Impuls zu einer Öff-
nung der Kirche gegenüber gleichgeschlechtli-
chen Partnerschaften“, so der EKD-Ratsvorsitzen-
de Heinrich Bedford-Strohm.8

Entgegnung: Diese Argumentation ist aus zwei
Gründen unhaltbar, aus einem logischen und aus
einem exegetischen.

Zum einen: Weder aus dem Liebesgebot Jesu
noch aus irgendwelchen anderen Worten oder
Taten Jesu kann logisch etwas darüber gefolgert
werden, was „Ehe“ bedeutet. Dass Jesus sich aus-
gegrenzten Menschen zugewendet hat, hat mit
der Definition von Ehe und somit mit der Efa
schlicht nichts zu tun. Diese Argumentation könn-
te allenfalls greifen, wenn „Ehe“ neu definiert
wird (dazu siehe den 2. Teil).

Zum anderen: Man kann nicht bestimmte Je-
susworte (und Taten) gegen andere (oder auch
gegen die der Apostel9) ausspielen oder als hö-
her- oder geringerwertig einstufen. Denn sie stam-
men alle aus denselben Quellen, den Evangelien
(bzw. dem ganzen Neuen Testament).10 Mit wel-
cher Begründung wollte man Jesu Aussagen über
Ehe und Ehescheidung in Mt 19,3ff. als ungültig
oder zeitbedingt erklären, das Liebesgebot aber
nicht? Wenn manche Jesusworte als maßgeblich
akzeptiert und gegen andere ausgespielt werden,
bedeutet das einen selektiven Umgang mit Jesu
Worten, und man stellt sich damit über die Heili-
ge Schrift. Dann aber kann man nicht behaupten,
man berufe sich auf die Bibel. Denn unter diesen
Umständen ist nicht das uns in der Heiligen
Schrift gegebene Wort Gottes entscheidend, son-
dern das, was man selber dafür hält. „Wenn Du
glaubst, was Dir am Evangelium gefällt, und zu-
rückweist, was Dir nicht gefällt, vertraust Du nicht
dem Evangelium, sondern Dir selbst“ (Aurelius
Augustinus11). Es kommt hinzu, dass Jesus aus-
drücklich das Halten der Gebote gefordert hat;
Jesusliebe und das Halten der Gebote gehören
zusammen: „Wenn ihr mich liebt, werdet ihr mei-
ne Gebote halten“ (Joh 14,15; vgl. 2. Joh 4-6). Das
Gesetz ist durch das Evangelium nicht außer Kraft
gesetzt, sondern erfüllt worden. Zudem ist ja auch
das Liebesgebot ein Gebot. Stünde die Liebe über
den Geboten, wäre auch das Liebesgebot betrof-
fen, was zu einem Selbstwiderspruch führen wür-
de.

Wenn von Befürwortern der Efa doch einmal
auf 1. Mose 1 und 2 Bezug genommen wird, dann
in einer kritischen Haltung. Diese Texte seien ver-
altet bzw. spiegelten ein veraltetes Verständnis
von Mann und Frau wider. Auch die durchweg
negative Bewertung praktizierter Homosexuali-
tät  in biblischen Texten wird auf diese Weise ab-
getan. Man wisse heute, dass Homosexualität wie
z. B. die Haarfarbe angeboren sei, während Jesus
das nicht bekannt war; Gott habe manche Men-
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schen so geschaffen; das müsse die Theologie
heute berücksichtigen.12 Abgesehen davon, dass
hier erneut moderne Einschätzungen und Mei-
nungen über die Heilige Schrift gestellt werden13,
ist die Behauptung, Homosexualität sei angebo-
ren (und somit auch von Gott geschaffen), unbe-
wiesen und aufgrund vieler Studien auch un-
wahrscheinlich. Die Entwicklung von Homose-
xualität scheint vielmehr durch besondere Um-
stände während der Entwicklung in Kindheit und
Jugendzeit begünstigt zu werden.14 Jesus als Sohn
Gottes und Schöpfungsmittler wusste natürlich
über Homosexualität Bescheid (vgl. Mt 19,12).
Und die Behauptung, Paulus habe in der damali-
gen Lebenswelt noch auf Treue angelegte homo-
sexuelle Partnerschaften nicht im Blick haben
können, ist mittlerweile widerlegt.“15

2. Zum Artikel 6 des deutschen

Grundgesetzes

Wir wenden uns nun den Aussagen des deutschen
Grundgesetzes zu Ehe und Familie zu und fra-
gen, ob die Efa damit vereinbar ist, welche Be-
gründungen für eine Vereinbarkeit vorgetragen
werden und wie diese zu bewerten sind.

Im Grundgesetz widmet sich Artikel 6 dem
Thema Ehe und Familie. Absatz 1 und 2  formu-
lieren:

„(1) Ehe und Familie stehen unter dem beson-
deren Schutze der staatlichen Ordnung. (2) Pfle-
ge und Erziehung der Kinder sind das natürliche
Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen oblie-
gende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die
staatliche Gemeinschaft.“ Hier ist nicht nur von
der Ehe die Rede, sondern – unterscheidend
davon – auch von Familie; im Weiteren dann – in
unmittelbarem Zusammenhang – von der Erzie-
hung der Kinder. Es ist also im Kontext völlig klar,
dass mit Ehe nur eine Verbindung von Mann und
Frau gemeint ist, auch wenn das nicht ausdrück-
lich gesagt wird. Die Väter des Grundgesetzes
hatten natürlich an nichts anderes gedacht, es war
zu selbstverständlich, als dass das extra hätte ge-
sagt werden müssen.16 Da im unmittelbaren Zu-
sammenhang von Kindern die Rede ist, die nun
einmal nur aus einer Verbindung von Mann und
Frau hervorgehen können, ist jeder Zweifel über
die grundgesetzmäßige Bedeutung von „Ehe“
ausgeschlossen. Das wird noch dadurch unterstri-
chen, dass damals öffentlich praktizierte Homo-
sexualität unter Strafe gestellt war.

Weiter bestätigt wird das durch Urteile des
Bundesverfassungsgerichts (BVG) aus den Jahren
2002 und 2012, in denen expressis verbis zum
Ausdruck gebracht wird, dass eine Ehe zwischen
einem Mann und einer Frau geschlossen wird.17

Wenn also andere Beziehungen anders behan-
delt werden als die Ehe von Mann und Frau, ist
das eine gerechtfertigte Ungleichbehandlung. Es
wird zurecht ein Unterschied gemacht; genauer:
Der Unterschied ist bereits in der Sache vorhan-
den. Gleiches wird gleich und Unterschiedliches
unterschiedlich gehandhabt. Jeder Mensch hat
genau einen Vater und eine Mutter, daher ist die
Ehe von Mann und Frau etwas Exklusives und
entsprechende Ungleichbehandlung („Diskrimi-
nierungen“) sind angebracht. Es gibt in der Ge-
sellschaft unzählige sachlich begründete „Diskri-
minierungen“ im Sinne von Ungleichbehandlun-
gen, ohne dass jemals ein Problem darin gesehen
würde.18

Fazit: Um Abbau von „Diskriminierung“ und
„Gleichstellung“ kann es bei der Efa gar nicht
gehen. Denn die Ehe von Mann und Frau ist in
relevanten Punkten etwas substantiell anderes als
andere Beziehungen. Die Frage ist vielmehr, ob
ein Unterschied für eine unterschiedliche Behand-
lung relevant ist oder ob in den relevanten Punk-
ten überhaupt Gleichheit gegeben ist, die eine
Gleichstellung begründet. Letzteres ist bei der Ehe
eben nicht der Fall – für einen Christen in erster
Linie aus biblischen Gründen. Doch auch wenn
Gottes Wort nicht als maßgeblich anerkannt wird,
gibt es Grund genug, einen Unterschied zu ma-
chen: Nur aus der Verbindung von Mann und
Frau kann potentiell Nachwuchs hervorgehen.
Nur diese Verbindung kann potentiell zum Er-
halt des Gemeinwesens der kommenden Gene-
rationen beitragen. Hier kann man nichts „gleich-
stellen“ und eine Ungleichbehandlung ist sach-
lich gerechtfertigt.

Begründung für „Ehe für alle“
Trotz der klaren Aussagen des Artikels 6 des
Grundgesetzes (GG) und der Urteile des BVG aus
den Jahren 2002 und 2012 behaupten die meisten
Befürworter der Efa, diese sei mit dem GG ver-
einbar. Im Wesentlichen werden dafür zwei Be-
gründungen genannt: 1. Es gebe in der Gesell-
schaft einen Wandel des Eheverständnisses, 2. Es
sei ein Abbau von Diskriminierung gefordert.

Zu 1.: Bezüglich der „Ehe für alle“ wird ar-
gumentiert, dass Artikel 6, Absatz 1 des Grund-
gesetzes heute anders gelesen werden müsse,
nämlich „im Lichte des 21. Jahrhunderts“, wäh-
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rend er früher sehr wörtlich verstanden wor-
den sei.19 Es ist die Rede von einem „Verfas-
sungswandel“; beim Ehebegriff des Grundge-
setzes stehe nach heutigem Verständnis der
Gedanke im Vordergrund, dass Menschen
einander beistünden und Verantwortung
füreinander übernähmen.20 Der Ehebegriff habe
sich so sehr gewandelt, dass man heute etwas
signifikant anderes darunter verstehen müsse
als früher. Er könne an die jeweiligen zeitlichen
Vorstellungen angepasst werden, da der
Grundgesetzgeber den Begriff der Ehe nicht
definiert habe.21

Damit ist also nicht mehr wesentlich, dass ein

Mann und eine Frau eine Treuebeziehung einge-
hen, und es ist nicht mehr wesentlich, dass nur
aus einer solchen Beziehung potentiell (!) Nach-
wuchs hervorgehen kann. Was eine Ehe ist, er-
gibt sich nicht mehr als der natürlichen (bzw. ge-
schöpflichen) sich ergänzenden Verschiedenartig-
keit der Geschlechter. Stattdessen soll „dauerhafte
Verantwortung“ das Kriterium sein (derzeit zwi-
schen zwei Personen).

Ein zentraler Begriff des menschlichen Mitein-
anders erhält somit eine völlig neue, weitreichend
veränderte Bedeutung. „Ehe für alle“ geht also
nur durch eine grundlegende Umdefinierung von
Ehe und auch nur durch Missachtung der unbe-
streitbaren natürlichen leiblichen und geistig-see-
lischen Unterschiede von Mann und Frau.

Einwände: Wenn der Ehebegriff wirklich so
grundlegend wandelbar wäre, hätte das Grund-
gesetz (GG) an dieser Stelle seine Funktion als
Korrektiv verloren. „Grundrechte haben eine lei-
tende und schützende Funktion für jeden einzel-
nen Bürger und für die Gesellschaft.“22 Der einzi-
ge Sinn einer Verfassung ist gerade der Schutz vor

dem Zeitgeist, und es geht immer darum, wie die
Gesetze ursprünglich gemeint waren. Sonst
bräuchten wir keine Verfassung und man könnte
sonst fast Beliebiges in die Verfassung hineinle-
sen oder aus ihr herausstreichen, womit sie fak-
tisch unwirksam gemacht würde. Es steht einem
Parlament und überhaupt niemandem zu, den
Ehebegriff zu umzudefinieren.23 Wie bereits er-
läutert war es für die Väter des Grundgesetzes
nicht erforderlich, „Ehe“ zu definieren; der Be-
griff „Ehe“ ist vorstaatlich und kann vom Gesetz-
geber gar nicht definiert werden, genauso wenig
wie z. B. „Menschenwürde“.24 Wer darauf ver-
weist, dass das GG „Ehe“ nicht definiert habe und
daraus den Schluss zieht, eine Ehe könne auch
unter gleichgeschlechtlichen Partnern vollzogen

werden, sollte bedenken, dass das GG auch nicht
definiert, dass eine Ehe zwischen nur zwei Per-
sonen geschlossen wird.25 Darauf kommen wir
weiter unten zurück.

Vor diesem Hintergrund kommentiert Matt-
hias von Gersdorff die Umdefinierung der Ehe
treffend: „Wer so denkt, braucht gar keine Ver-
fassung. Für ihn ist die Kultur oder besser gesagt,
der Zeitgeist, die absolute Richtschnur für politi-
sches und gesellschaftliches Leben. … Recht wird
in dieser Welt von demjenigen definiert, der die
Deutungshoheit über die Kultur besitzt. Kultu-
reller Einfluss ersetzt geradezu das Recht. Wer
gesellschaftlichen Einfluss besitzt, der definiert
auch, was Recht ist. Er definiert also, was die Ehe
ist, was Eigentum ist, was ‚Recht auf Leben‘ ist
etc.“26

Der Journalist Jürgen Liminski weist darauf
hin, dass bis auf spezielle Ausnahmen bei allen
5000 Gesellschaften, „die wir seit dem ersten Ge-
schichtsschreiber Herodot kennen“, das „konju-
gale Prinzip“ vorherrschend war, das heißt die
Verbindung von Mann und Frau. Dies sei der
„Kern der Gesellschaft, aus ihr entsteht die Ge-
nerationenfolge, in ihr wurzelt die Identität der
Familienmitglieder … Ausnahmen entstanden
meistens aus Not. … Es ist nicht das Recht, das
Gleichgeschlechtlichen gemeinsame Kinder ver-
bietet, sondern die Natur.“27

Befürworter der Efa weisen darauf hin, dass
sich die Ehe auch früher gewandelt habe, etwa
dass z. B.  konfessionsverschiedene Ehen oder
Ehen zwischen Bürgerlichen und Adligen ein
Tabu gewesen seien28 oder dass Vernunftehen frü-
her gegenüber Liebesheiraten vorherrschten;
doch das alles betrifft nicht die Bedeutung dessen,
was eine Ehe ist.29 Der Wandel in der Praktizie-

rung von Ehen kann keine Begründung für eine
Neudefinition von Ehe sein.

Wenn „dauerhafte Verantwortung“ das Krite-
rium für eine „Ehe“ ist, ist zu erwarten, dass wei-
tere Änderungen folgen werden und sie werden
auch schon reichlich gefordert.30 Warum soll das
nur für zwei Menschen gelten? Wenn Ehe aber
alles Mögliche sein kann, ist der Ehebegriff fak-
tisch aufgelöst.

Die Folgen sind darüber hinaus von grundsätzli-

cher Art: Eine klar verständliche Bedeutung der
Sätze des Artikels 6 wäre verloren gegangen,
wenn einfach zu verstehende Sätze und Begriffe
scheinbar nach Belieben umgedeutet werden kön-
nen. Somit wird Sprache geradezu absurd. Wenn
der Wortsinn nicht mehr gilt, ist klare Kommuni-
kation nicht mehr möglich.



5

Zu 2.:Als Begründung für die Efa wird häufig
auch auf den Gleichheitsgrundsatz und der
Abbau von Diskriminierungen verwiesen. So
hieß es in einem der Gesetzesentwürfe zur Efa:
„Gleichgeschlechtlichen Paaren ist bis heute die
Ehe verwehrt, was eine konkrete und symboli-
sche Diskriminierung von Menschen aufgrund
ihrer sexuellen Identität darstellt.“31 Im Juni
2015 kam von den Landesregierungen Nieder-
sachsens und Thüringens eine Bundesratsini-
tiative, in der es heißt: „Der Bundesrat bittet
die Bundesregierung, die verfassungswidrige
Diskriminierung eingetragener Lebenspart-
nerschaften zu beenden.“32

Dieses Argument ist falsch, denn es wird nie-
mand diskriminiert, weil er ein Mann oder sie
eine Frau ist oder wegen der sexuellen Orien-
tierung. Sondern es wird ein Unterschied zwi-
schen der „klassischen“ Ehe und anderen Be-
ziehungen gemacht – wie oben dargelegt aus
gutem Grund.

3. Konsequenzen der

„Ehe für alle“

Es wird oft gesagt, die Efa nehme niemandem
etwas weg; das war auch in der kurzen Debatte
im Bundestag am 30. 6. 2017 zu hören, nach der
393 Parlamentarier für die Efa stimmten. Auf den
zweiten Blick kommen aber Zweifel auf.

Efa bedeutet auch Kinder für alle, da damit
auch das Adoptionsrecht gegeben ist. Manchen
Kindern werden dadurch die wahren Eltern bzw.
das Aufwachsen mit Vater und Mutter vorenthal-
ten;33 die Kinder werden aber irgendwann nach
ihren wahren Eltern fragen. Welche Folgen wird
das haben? Außerdem ist zu bedenken: „Heran-
wachsende werden im Prozess der Identifikation
mit ihrem biologischen Geschlecht verunsichert,
wenn ihnen vorgespiegelt wird, daß Menschen
gleichen Geschlechtes ‚heiraten‘. Die Ausbildung
stabiler mit sich selbst identischer Persönlichkei-
ten wird behindert.“34

Frauen werden als Leihmütter benötigt und
verlieren ihre Würde als Mütter.

Wie dargelegt wird klare Sprache vernebelt
und das Rechtsverständnis verliert an Glaubwür-
digkeit, wenn Begriffe umdefiniert werden.35

„Ehe für alle“ – nur ein Anfang?
Wie oben erläutert geht Efa nur durch eine Neu-
definition von Ehe, was mit einem Wandel des

Eheverständnisses in der Gesellschaft begründet
wird und damit, dass das GG „Ehe“ nicht defi-
niere. Beide (wie gezeigt unhaltbaren) Begrün-
dungen begünstigen weitere Veränderungen:
Auch Beziehungen zwischen mehr als zwei Per-
sonen und alle auf Dauer angelegten Verantwor-
tungsgemeinschaften fallen unter das neue Kri-
terium und wären dann vom GG ebenfalls nicht
ausgeschlossen, wenn wirklich nicht klar wäre,
was das GG mit „Ehe“ meint.36 Die faktisch der
Efa zugrunde gelegte Neudefinition von „Ehe“
ermöglicht keine Abgrenzung und keine Privile-
gierung der Ehe im ursprünglichen Sinne des
Artikels 6 GG. Wenn es wirklich um „Ehe für alle“
geht, kann man die Institution „Ehe“ gleich ganz
abschaffen.37

Es muss in diesem Zusammenhang zu den-
ken geben, dass gerade diejenigen, die bisher ab-
fällig über die Ehe geredet und jahrelang die Ehe
als Auslaufmodell diffamiert haben, sie jetzt für
alle haben wollen.38 Ist es also überhaupt glaub-
würdig, dass es den Befürwortern der Efa wirk-
lich um die „Ehe“ geht – oder ist die Efa nur ein
Schritt zu ihrer Abschaffung?

Kirchenrat Hans Lachenmann analysiert m. E.
treffend, wenn er feststellt: „Bei der Offensive der
Schwulen- und Lesbenbewegung geht es nur vor-
dergründig um die Gleichberechtigung der Ho-
mosexuellen und gegen deren ‚Diskriminierung‘
durch die Gesellschaft. Es geht um die Frage,
welches Menschenbild unsere Kultur prägen soll:
Das jüdisch-christliche Menschenbild von 1. Mose
1,27f oder das Menschenbild, das die Polarität der
Geschlechter (Die Doppelikone ‚Adam und Eva‘
als Ebenbild Gottes) einebnet in einen ‚Monoïkis-
mus‘39 (G.-F. Dumont), von dem nach der Gleich-
setzung von Ehe und ‚Homo-Ehe‘ auch noch wei-
tere ‚Lebensformen‘ ableitbar sind.“40

„Ehe für alle“ und Gender

Mainstreaming
Die Efa muss im größeren Zusammenhang des
Gender Mainstreaming angesehen werden. Nach
den Vorstellungen der „Gender“-Lehre ist die
Zweigeschlechtlichkeit keine natürliche (oder
geschöpfliche) Gegebenheit, sondern ein gesell-
schaftliches Konstrukt, das es zu überwinden
gelte zugunsten einer sexuellen Vielfalt – zuguns-
ten einer vom Menschen selbst konstruierten
Welt. Markus Till schreibt dazu auf seinem Blog
zurecht: „Dieser Wandel wird nach meiner fes-
ten Überzeugung schwerwiegende Folgen für
unsere Gesellschaft nach sich ziehen, denn die
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immer lauter werdende Ermutigung zum
‚Anything goes‘ bringt am Ende eben weniger
und nicht mehr verbindliche Partnerschaften und
damit auch weniger Schutzräume für das gesun-
de Aufwachsen von Kindern hervor.“41

Zur Konstruktion einer eigenen Wirklichkeit
anstelle der Akzeptanz des geschöpflich Gege-
benen gehört auch eine entsprechende Spra-
che und in diesem Zusammenhang muss die
oben angesprochene Umdefinition des Begriffs
„Ehe“ gesehen werden. So werden an sich kla-
re Texte dekonstruiert und „ihre“ Bedeutung
(nach den eigenen Vorstellungen) neu konstru-
iert. Diese Zusammenhänge können hier nur
angedeutet werden. Aus christlicher Sicht sind
solche Entwicklungen Symptome eines Auf-
standes gegen die geschöpfliche Wirklichkeit
und Schöpfungsordnung Gottes.
Mit der „Ehe für alle“ werden fundamentale
Grenzen durchbrochen – Grenzen, die durch
die Schöpfung vorgegeben sind (oder für den
Nicht-Schöpfungsgläubigen: durch die Natur
gegeben). „Ehe für alle“ steht für einen grund-
legenden Paradigmenwechsel: Nicht die vor-
gegebene Schöpfung bildet den Rahmen für das
Leben, sondern es wird eine Wirklichkeit nach
eigenem Gutdünken selbst konstruiert. Auf
Dauer kann es aber nicht gut gehen, wenn man
die geschöpflichen Vorgaben auflöst. Die Nicht-
akzeptanz der geschöpflichen Wirklichkeit und
deren Ersetzung durch eigene, letztlich reali-
tätsferne Konstrukte bedeutet nichts anderes
als eine Art Vergewaltigung der Wirklichkeit,
mit bösen Folgen.42 Das Verbleiben an den ge-
schöpflichen Vorgaben bzw. eine Umkehr zu
diesen ist daher das Gebot der Stunde.

Anmerkungen, Zitate und Quellen

Anmerkungen, die inhaltliche Ergänzungen beinhalten,
sind dunkelblau gesetzt. Bei den anderen Anmerkungen
handelt es sich um die kompletten Originalzitate und
Quellenangaben.

1 Das ist gegenüber den außerbiblischen Schöpfungstex-
ten einzigartig und liegt in der Ebenbildlichkeit des Men-
schen begründet. Auf das Verhältnis von Mann und Frau
aus biblischer Sicht wird an dieser Stelle nicht näher ein-
gegangen.
2 Nach dem wiederholten „Es war (sehr) gut“ in 1. Mose,
sticht das „es ist nicht gut …“ umso deutlicher heraus.
3 Beiträge zur Ethik, Göttingen, S. 102.
4 „Für die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) sind
Vertrauen, Verlässlichkeit und die Übernahme von Ver-
antwortung in der Gestaltung menschlicher Beziehun-
gen von zentraler Bedeutung. Aus Sicht der EKD bietet

die Ehe dafür beste Voraussetzungen und ist deshalb ein
Zukunftsmodell. Sie bildet den rechtlichen Rahmen für
ein Zusammenleben von zwei Menschen, das auf lebens-
langer Treue beruht. Dass auch für gleichgeschlechtlich
liebende Menschen, die den Wunsch nach einer lebens-
lang verbindlichen Partnerschaft haben, der rechtliche
Raum vollständig geöffnet wird, in dem Vertrauen, Ver-
lässlichkeit und Verantwortung durch gesetzliche Rege-
lungen geschützt und unterstützt werden, begrüßt die
EKD. Die Bedeutung der Ehe zwischen Mann und Frau
wird dadurch keineswegs geschmälert. Im Gegenteil –
sie wird noch einmal unterstrichen.“ (EKD; 28. 6. 2017,
https://www.ekd.de/Stellungnahme-des-Rates-der-EKD-
zur-Debatte-um-die-Ehe-fuer-alle-24373.htm)
5 „Wenn zwei Personen füreinander Liebe empfinden,
lebenslang Verantwortung übernehmen und dafür Gott
um seinen Segen bitten wollen, warum sollte die Kirche
diesen verweigern?“ (http://www.stuttgarter-zeitung.de/
inhalt.streit-um-segnung-homosexueller-paare-zeitgeist-
darf-nicht-der-massstab-sein.39f8c2e6-2166-4b51-a35a-
38fce8a305d7.html)
6 „Es reicht nicht, die Bibel zu zitieren, sondern wir sind
gehalten, sie von ihrer Mitte her zu verstehen. Diese Mit-
te bezeugt die Liebe Gottes zu seinen Menschen, sie zeigt
einen Gott, der die Arme weit geöffnet hat. … Wer sich an
ihm [Jesus] orientiert, will niemanden ausgrenzen, son-
dern allen zu einem guten Leben unter dem Segen Gottes
verhelfen“ (ideaSpektrum 29/2017, S. 15; teilweise hier:
http://www.idea.de/frei-kirchen/detail/sollte-sich-die-
kirche-an-einer-homosexuellen-parade-beteiligen-
101831.html)
7„Die Befürworter der „Ehe für alle“ würden bei theolo-
gischen Diskussionen den „Jesuskern“ des Evangeliums
betonen, so Albrecht. Christus habe die Liebe über das
Gesetz gestellt.“ (http://www.schwarzwaelder-bote.de/
i n h a l t . w i l d b e r g - e h e - f u e r - a l l e - g e r a e t - z u m -
h a u p t t h e m a . 1 7 b 7 2 5 d f - 9 c a 2 - 4 b a f - 8 8 e f -
d79c6baa81a3.html)
8
„Für mich ergibt sich aus zentralen biblischen Geboten

der Impuls zu einer Öffnung der Kirche gegenüber gleich-
geschlechtlichen Partnerschaften.“ (http://www.idea.de/
frei-kirchen/detail/kritik-an-bedford-strohm-weil-er-die-
ehe-fuer-homosexuelle-befuerwortet-90949.html)
9 Paulus nimmt in der Regel für sich in Anspruch, das
weiterzugeben, was er vom Herrn empfangen hat (vgl. z.
B. Gal. 1).
10 Die damit zusammenhängenden bibelwissenschaftli-
chen Fragen sollen hier nicht aufgeworfen werden. Im
Zusammenhang mit der Efa wird darauf nach meinen
Beobachtungen nicht Bezug genommen.
11zitiert unter https://theoblog.de/das-ganze-evangelium/
5021/.
12 Matthias Hestermann:„Und wir wissen, dass die sexu-
elle Ausrichtung etwas ist, das zu einem Menschen ge-
hört wie seine Haarfarbe. Vor diesem Hintergrund müs-
sen wir Texte der Bibel, die von anderen Voraussetzun-
gen ausgehen, heute anders lesen. So wie wir heute auch
nicht mehr sagen, dass die Erde in sieben Tagen erschaf-
fen worden ist. … Auch Jesus wusste nicht, dass es nicht
nur Mann und Frau gibt und dass Homosexualität eine
natürliche Veranlagung ist. Die Kirche ist in der Geschich-
te nicht gut gefahren, wenn sie sich naturwissenschaftli-
chen Erkenntnissen verschlossen hat. Vielmehr müssen
diese von der Theologie berücksichtigt werden. Heute ist
klar, dass Homosexualität nichts mit Sünde zu tun hat,
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sondern Gott die Menschen genau so geschaffen hat“
(http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.streit-um-seg-
nung-homosexueller-paare-zeitgeist-darf-nicht-der-
m a s s s t a b - s e i n . 3 9 f 8 c 2 e 6 - 2 1 6 6 - 4 b 5 1 - a 3 5 a -
38fce8a305d7.html)
13 Das müsste schlüssig begründet werden und darf nicht
einfach nur behauptet werden. Oder soll „veraltet“ hei-
ßen, dass heute eben gilt, was „modern“ ist?
14 Zwillings- und Geschwisterstudien sprechen deutlich
gegen die „Veranlagung“-These. Die Behauptung, Ho-
mosexualität sei Sache der Vererbung oder Anlage ist
daher aus sachlichen Gründen zurückzuweisen. Außer-
dem: Auch wenn Dispositionen angeboren sein mögen,
kann es moralisch verwerflich sein, den Neigungen nach-
zugeben. Paulus mahnt: „Alle, die zu Christus Jesus ge-
hören, haben das Fleisch und damit ihre Leidenschaften
und Begierden gekreuzigt“ (Gal. 5,24).
15 http://www.mariowahnschaffe.de/blog/einzelpredig-
ten/prof-dr-siegfried-zimmer-und-die-schwule-frage)
16 Begriffe mit einer klaren Bedeutung müssen nicht defi-
niert werden genauso wenig man z. B. „Mensch“ oder
„Menschenwürde“ definieren muss.
17 BVG 17. 7. 2002: „Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass
die Ehe als Form einer engen Zweierbeziehung zwischen
Mann und Frau eine personelle Exklusivität auszeich-
net. … Die Ehe [kann] nur mit einem Partner des jeweils
anderen Geschlechts geschlossen werden, da ihr als We-
sensmerkmal die Verschiedengeschlechtlichkeit der Part-
ner innewohnt. ... Zum Gehalt der Ehe ... gehört, dass sie
die Vereinigung eines Mannes mit einer Frau zu einer
auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft ist. …  Die
eingetragene Lebenspartnerschaft ist keine Ehe im Sinne
von Art. 6 Abs. 1 GG.“ (und weitere Zitate unter https://
www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Ent-
scheidungen/DE/2002/07/fs20020717_1bvf000101.html)

BVG 19. 6. 2012: „Die Ehe als allein der Verbindung zwi-
schen Mann und Frau vorbehaltenes Institut erfährt durch
Art. 6 Abs. 1 GG einen eigenständigen verfassungsrecht-
lichen Schutz. Um diesem Schutzauftrag Genüge zu tun,
ist es insbesondere Aufgabe des Staates, alles zu unter-
lassen, was die Ehe beschädigt oder sonst beeinträchtigt,
und sie durch geeignete Maßnahmen zu fördern.“ (http:/
/www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Presse-
mitteilungen/DE/2012/bvg12-059.html)
18 Zwei Beispiele von vielen: Nur wer die Hochschulreife
hat, darf studieren; nur wer den Führerschein erworben
hat, darf einen PKW fahren usw.
19 http://www.spiegel.de/politik/deutschland/ehe-fuer-
alle-thomas-heilmann-erklaert-seine-position-a-
1154998.html
20 http://www.faz.net/aktuell/politik/staat-und-recht/ehe-
fuer-alle-gastbeitrag-ehe-fuer-alle-15092764.html?
printPagedArticle=true#pageIndex2

Weitere Belege:

• Winfried Kretschmann äußerte am 7. 7. 17 im Bundes-
rat: Weder Auslegung nach Wortlaut noch die histori-
sche, systematische oder teleologische Auslegung der Art.
6 GG ergäben zwingend, dass Ehe eine Verbindung von
Mann und Frau ist. Nicht, was damals verstanden wur-
de, sei entscheidend, sondern was Ehe heute bedeute. Es
gebe einen Verfassungswandel, eine Änderung der Aus-
legung des GG aufgrund des Wandels der Gesellschaft,
ihrer Werte und Normen. Es gehe um gleiche Würde und
gleiche Rechte. Dauerhaft Verantwortung übernehmen

wollen seien Werte, die unsere Gesellschaft brauche. (htt-
ps://www.facebook.com/WinfriedKretschmann/videos/
1432769663428996/). Mit „teleologisch ist die Sicherung
der Generationenfolge aus sich heraus gemeint.

• In einem Kommentar für die „Welt“ vom 7. Juli 2017
erklärte Heiko Maas: „Nirgendwo im Grundgesetz steht,
dass nur Mann und Frau eine Ehe eingehen können. Es
kommt allein auf das Begriffsverständnis von „Ehe“ an.
Auch der Ehe-Begriff ist entwicklungsoffen. Weil er sich
gewandelt hat und Ehe heute die dauerhafte Lebensge-
meinschaft zweier Menschen beliebigen Geschlechts ist,
brauchen wir keine Änderung des Grundgesetzes, damit
gleichgeschlechtliche Paare in Zukunft heiraten können.
… Während die Verfassung verbindlich das Institut der
Ehe als Grundrecht vorgibt, ist es schon immer Aufgabe
des Gesetzgebers gewesen, den Begriff der Ehe zu defi-
nieren.“ (https://www.welt.de/debatte/kommentare/ar-
ticle166332757/Das-Herz-des-Grundgesetzes-ist-gross-
genug-fuer-alle.html; dieser Artikel von H. Maas ist vol-
ler logischer Fehler, was hier nicht weiter analysiert wer-
den soll)
21 „Warum soll man eine Erlaubnis ins Grundgesetz hin-
einschreiben, wenn dort kein Verbot steht? … Mit der
Kürze einer Verfassungsbestimmung steigt ihre Chance
auf dauerhafte Geltung. … Die Unmöglichkeit der ho-
mosexuellen Ehe wurde mit dem Grundgesetz begrün-
det, obwohl auch dort nichts vom Geschlecht steht. …
Die Begriffe des Grundgesetzes müssen ausgelegt wer-
den, das ergibt sich aus der Knappheit des Verfassungs-
textes. … Die Entwicklung des Ehe- und Familienrechts
seit 2002 wie auch der Blick ins Ausland zeigen, dass die
Geschlechtsverschiedenheit ihre prägende Bedeutung für
das Eheverständnis verloren hat. Wer an ihr festhalten
möchte, konserviert nur noch ein Ventil für die Vorurtei-
le der Homophoben“ (Patrick Bahners, http://
www.faz.net/aktuell/feuilleton/debatten/ehe-fuer-alle-
ist-ohne-grundgesetzaenderung-moeglich-15092930.
html?printPagedArticle=true#pageIndex_2)
22 „Ehe für alle – eine Gewissensfrage?“ Eine Stellung-
nahme der Deutschen Evangelischen Allianz,http://
www.ead.de/nachrichten/nachrichten/einzelansicht/ar-
ticle/ehe-fuer-alle-eine-gewissensfrage.html
23 „Die Bundestagsentscheidung überträgt die Bezeich-
nung ‚Ehe‘ auf etwas, das nicht Ehe ist. Das führt den
Sinn von Sprache ad absurdum. Ein Ding wird nicht et-
was anderes, indem man es anders benennt. … Der Ge-
setzgeber kann Ehe darum nicht nach dem Geschmack
wechselnder Mehrheiten definieren. Er kann sie nur als
gegeben voraussetzen. Das schließt nicht aus, daß Men-
schen auch andere Gemeinschaften schließen und daß
der Gesetzgeber solche anderen Gemeinschaften mit glei-
chen Rechten ausstattet. Aber damit werden solche an-
deren Gemeinschaften nicht zur Ehe. Und sie als Ehe zu
bezeichnen ist semantischer Betrug“ (Stellungnahme des
Gemeindenetzwerks; http://www.gemeindenetzwerk.de/
?p=14851)
24 Ein Leser macht in einer Zuschrift an die FAZ klar,
warum die Möglichkeit eine Umdefinierung zur Belie-
bigkeit des Ehebegriffs würde: „Das hieße für Art. 6 GG:
‚Ehe und Familie, wie auch immer sie im Zuge der Wei-
terentwicklung der gesellschaftlichen Gegebenheiten
verstanden werden, stehen unter dem besonderen Schutz
der staatlichen Ordnung.‘ Daraus geht unmittelbar die
Absurdität der Auffassung hervor, denn wie kann etwas
besonders geschützt werden, was gar nicht definiert ist?“
(Andres Lang, Birkenau, Leserbrief am 13. 7. 17)
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25 Das Grundgesetz hat nur wenige Begriffe definiert aus
dem einfachen Grund, dass die Bedeutung von Begriffen
lexikalisch fixiert ist, im Hinblick auf die damals übli-
chen Verwendungen und Referenzen der Begriffe.
26 http://mathias-von-gersdorff.blogspot.de/2017/07/
heiko-maas-und-die-homo-ehe-ersetzt-der.html
27 http://www.deutschlandfunk.de/metzner-vs-liminski-
ist-die-gleichstellung-von.2927.de.html?dram:article_
id=391174. Weiter:

„Die Herrschaft des positivistischen Rechts soll nun das
Naturrecht eliminieren“ (J. Liminski, http://www.i-
daf.org/aktuelles/aktuelles-einzelansicht/archiv/2017/07/
01/artikel/selbstmord-der-zivilisation.html).
28 So argumentieren beispielsweise der CDU-Politiker
Thomas Heilmann (http://www.spiegel.de/politik/
deutschland/ehe-fuer-alle-thomas-heilmann-erklaert-sei-
ne-position-a-1154998.html) oder Helmut Metzner von
Bündnis90/Die Grünen (http://www.deutschlandfunk.de/
m e t z n e r - v s - l i m i n s k i - i s t - d i e - g l e i c h s t e l l u n g -
von.2927.de.html?dram:article_id=391174)
29 So z. B. Justizminister Heiko Maas: „Unser Grundge-
setz ist jetzt 68 Jahre alt, aber noch immer auf der Höhe
der Zeit. Die Mitglieder des Parlamentarischen Rates
mögen bei der „Rundfunkfreiheit“ an das Röhrenradio
gedacht haben, trotzdem schützt dieses Grundrecht heu-
te ebenso journalistische Internetangebote wie in allen
großen Medien. Und das „Briefgeheimnis“ erstreckt sich
heute natürlich auch auf E-Mails. Hier zeigt sich: Viele
Begriffe unserer Verfassung sind entwicklungsoffen. …
Früher ging man davon aus, dass Familie untrennbar mit
der Ehe zusammenhängt. … da war die Heirat eines
Katholiken und einer Protestantin noch ein gesellschaft-
liches Tabu“ (https://www.welt.de/debatte/kommentare/
article166332757/Das-Herz-des-Grundgesetzes-ist-gross-
genug-fuer-alle.html). Derlei Vergleiche gehen an der
Sache völlig vorbei.
30 Einige Beispiele:

• Man werde die Abgeordneten weiter nerven: „Ehe ist
nicht alles!“ (http://www.idea.de/politik/detail/ehe-fuer-
alle-was-wird-als-naechstes-gefordert-101626.html) „…
und auch die Abschaffung des diskriminierenden Schutz-
alters müssen wir weiter vom Bundestag einfordern.
Ebenso rechtliche Absicherungen für Menschen, die sich
für Lebensgemeinschaften jenseits der Zweierkiste ent-
scheiden und dies wünschen. Vollständig ist diese Liste
noch lange nicht, liebe Abgeordnete, wir werden euch
weiter nerven! Ehe ist nicht alles!“ (http://www.queer.de/
detail.php?article_id=29169)

• „Ehe für alle, Ehe für keinen. In einem konservativen
Club mitmachen zu dürfen, ist nicht nur Grund für aus-
gelassenen Jubel. Es gibt genug Kritik am Institut der
Ehe.“ (http://www.taz.de/!5422452/)

„Der Bundestag hat den Paragrafen 1353 des Bürgerli-
chen Gesetzbuches für homosexuelle Paare geöffnet.
Endlich! Doch die Ehe erfährt dadurch eine Aufwertung,
die sie nicht verdient hat. Sie benachteiligt unverheirate-
te Paare, egal ob hetero oder homo. Paare, die sich ent-
scheiden, nicht zu heiraten, weil sie die Ehe überkom-
men finden.

Politik besteht immer aus Etappenzielen. Deswegen ist
die Gleichstellung von homosexuellen Paaren ein Erfolg.
Solange Privilegien an die Ehe geknüpft sind, müssen
auch Homopaare in ihren Genuss kommen. Aber die
nächste Etappe ist auch klar: Es ist Zeit, die Eheprivile-

gien abzuschaffen.“ (http://www.taz.de/!5422452/)

• Die Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung begrüßt
die „Ehe für alle“ als Schritt zur Polygamie! Zitat: „Eine
weitere Emanzipation der Ehe kann aber nur heißen, dass
sie auch ihre Binarität überkommen muss. Dass sich also
auch mehr als zwei Leute vermählen können, wenn sie
das gerne wollen. Dann könnten sich Ehetrios, -quartette
und so weiter bilden, die das Ehe-Prinzip, die gemeinsa-
me Verantwortung füreinander, ausweiten auf größere
Liebes- oder Lebensgemeinschaften, die längst existie-
ren – ob man sie Familie, polyamouröse Beziehung, WG
oder sonst was nennt.“ (https://www.tichyseinblick.de/
kolumnen/der-sonntagsleser/meinungsfuehrer-medien)

• „Vier Eltern eine Tochter: FDP will nach Öffnung der
Ehe nun Mehreltern-Familien und Leihmutterschaft le-
gitimieren“ (https://philosophia-perennis.com/2017/07/
05/vier-eltern-eine-tochter-fdp/)

• „Bezeichnend ist aber, dass längst nicht mehr von Le-
benspartnerschaft oder „Homo-Ehe“ die Rede ist. Das
Ziel lautet: Ehe für alle. Da kann man diese Institution
freilich gleich ganz abschaffen.“ (http://www.faz.net/ak-
tuell/politik/inland/kommentar-zur-ehe-fuer-alle-die-
ehe-wird-abgeschafft-15079952.html)

• „Die Zweifelsfälle des Zusammenlebens werden
allerdings nicht verschwinden. Die Ehe für alle ist eben
nicht für alle, sondern auf Zweierbeziehungen nicht ver-
wandter Menschen begrenzt. Die Fragen werden kom-
men: Warum soll nicht das Brüderpaar heiraten und sich
um adoptierte Kinder kümmern? Warum nicht die bei-
den lesbischen Frauen und der Mann, der biologischer
Vater ihres Kindes ist - und wenn ja, warum nicht der
Muslim und seine beiden Frauen? Die Abgrenzungsde-
batten und die Frage, was denn nun die Natur der Ehe
ist, wird auch die „Ehe für alle“ nicht loswerden.“ (http:/
/www.sueddeutsche.de/politik/ehe-fuer-alle-hauptsache-
liebe-1.3567789)

• Wenn die Ehe für alle Gesetz würde, gäbe es keinen
Grund mehr, das Ehe-Institut nicht auch noch auf weite-
re Arten des Zusammenlebens auszuweiten. Mit dem
vollen Adoptionsrecht würde das natürliche Recht des
Kindes auf Vater und Mutter in ein ‚Recht auf ein Kind‘
verkehrt. Damit wäre der Weg frei zur Legalisierung der
Leihmutterschaft, ebenso für die Kinderehe“ (J. Liminski,
Selbstmord der Zivilisation? http://www.i-daf.org/aktu-
elles/aktuelles-einzelansicht/archiv/2017/07/01/artikel/
selbstmord-der-zivilisation.html).

Auch innerhalb der Kirche gibt es bereits Bestrebungen
zur Anerkennung von Polyamorie: http://
www.deutschlandfunkkultur.de/mehr-als-die-monoga-
me-ehe.1278.de.html?dram:article_id=260748
31 http://www.deutschlandfunk.de/ehe-fuer-alle-abstim-
mung-wohl-am-freitag.2852.de.html?dram:article_id=389737
32 http://www.faz.net/aktuell/politik/bundeslaender-mit-
rot-gruen-koalition-wollen-homo-ehe-13625827.html
33 Die Tatsache, dass viele Kinder mit nur einem Eltern-
teil aufwachsen, ändert daran nichts; niemand wird
schließlich behaupten wollen, dass es keinen Unterschied
ausmacht, ob beide Eltern oder nur ein Elternteil für die
Kinder da sind.

„Nicht Erwachsene haben ein Recht auf ein Kind, auch
Heteropaare nicht, sondern Kinder ein Recht auf Mama
und Papa. …  Dem Recht auf Adoption folgt dann auto-
matisch das Recht auf künstliche Befruchtung“ (Birgit
Kelle, https://www.welt.de/debatte/kommentare/artic-
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le166078234/Wir-erleben-gerade-die-Vernichtung-der-
Ehe.html)
34 Stellungnahme Gemeindenetzwerk; http://
www.gemeindenetzwerk.de/?p=14851; vgl.: „Ist es nicht
gerade die emotionale, affektive, charakterliche und le-
bendige Differenz des Männlichen und Weiblichen, was
uns in den bunten Reichtum des Lebens eingeführt hat –
und uns zu dem werden ließ, was wir sind – als Andere?
Ist nicht die Auseinandersetzung mit dem eigen- und
fremdgeschlechtlichen Elternteil für uns alle von tiefster
Bedeutung? … Wobei übrigens die Rede vom «Kindes-
wohl» nicht unterstellt, Gleichgeschlechtliche seien we-
niger sorgsam, liebevoll etc. zu ihren Kindern, sondern,
dass es zum Wohl des Menschen, seiner harmonischen
Ausbildung gehört, innerhalb und an der Geschlechter-
differenz aufzuwachsen“ (https://philosophia-
perennis.com/2017/06/30/regenbogenfamilien-der-
mensch-ist-kein-spielzeug/). Zur Frage, ob Kinder, die in
gleichgeschlechtlichen Partnerschaften aufwachsen, kei-
nerlei Benachteiligung haben, siehe https://
www.mercatornet.com/features/view/hijacking-science-
how-the-no-differences-consensus-about-same-sex-fami-
lies/18900 und http://www.dijg.de/homosexualitaet/ad-
optionsrecht/gleichgeschlechtliche-elternschaft/
35 „Was antworten Sie den Befürwortern der „Ehe für alle“,
die argumentieren, die traditionelle Ehe werde durch die
neue Regelung gar nicht tangiert und schon gar nicht
herabgesetzt? - Es mag keine Herabsetzung sein, es ist
aber die Beseitigung der Einzigartigkeit dieses verfas-
sungsrechtlichen Institutes. … Der bloße Wandel gesell-
schaftlicher Auffassungen, der natürlich gegeben ist, kann
nicht dazu führen, ein verfassungsrechtliches Institut in
Luft aufzulösen“ (ehem. Bundesverfassungsrichter Hans
Hugo Klein, http://cicero.de/innenpolitik/ehe-fuer-alle-
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